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Bebauungs- und Grünordnungsplan 
nach § 13b BauGB 

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 

„Hofstadter Weg“ 

in Rettersheim 

Markt Triefenstein,

Landkreis Main-Spessart 

Beteiligungsfrist: 

vom 01.02.2023 bis einschließlich 03.03.2023

Die Unterlagen zur Planung lagen zur allgemeinen Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus 
und konnten auch im Internet abgerufen werden. 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Zeitraum zwischen 28.10.2022 bis 02.12.2022 fand die Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger                        öffentlicher Belange statt. 

                              Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Auswertung eingegangener Stellungnahmen 

Abwägungsvorlage 
21.03.2023 



Markt Triefenstein – Ortsteil Rettersheim – „Hofstadter Weg“
Bebauungsplan nach § 13b BauGB             Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 
___________________________________________________________________________________________________

2 
Ing.-Büro Harth, Am Hainszaun 10a, 97828 Marktheidenfeld, Tel.: 0 93 91 / 63 83 

E-mail: harth.thomas@t-online.de

Abwägung der vorgebrachten Einwendungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Bürgerstellungnahme 
(1) 
Datum 

Datum der 
Bürger Stellungnahme Es wurde keine Bürgerstellungnahme 

abgegeben
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Beteiligte Behörde, Datum der 
Träger öffentlicher Belange Stellungnahme 

48 Behörden und Träger 

öffentlicher Belange wurden 

per Anschreiben vom 

24.10.2022 am Verfahren 

beteiligt. 

27 schriftliche Stellungnahmen 

wurden fristgerecht eingereicht 

Nachfolgend werden alle 

Stellungnahmen mit 

Einwendungen bzw. 

Anmerkungen inhaltlich 

zusammengefasst und mit 

Abwägungsvorschlägen 

hinterlegt. 

 1   Landratsamt Main-Spessart 01.12.2022 

 2  Regionaler Planungsverband (Region 2) 24.11.2022 

 3  Regierung von Unterfranken, höhere Landesplanungsb. 24.11.2022 

 4  Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern 31.10.2022 

 5  WWA Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 14.11.2022 

 6  Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg 31.11.2022 

 7  Zweckverband zur Wasserversorgung - 

 8  Landratsamt Main-Spessart, Gesundheitsamt 10.11.2022 

 9  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ALEF) 17.11.2022 

10  Bayer. Bauernverband, Würzburg - 

11  Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) 09.11.2022 

12  Bayer. Landesamt für Denkmalpflege - 

13  Kreisbrandinspektion Main Spessart - 

14  Deutsche Post AG, Niederlassung Briefpost - 

15  DTAG T-Com, PTI 14 Würzburg - 

16  Industrie- u. Handelskammer 29.11.2022 

17  Handwerkskammer für Unterfranken 28.11.2022 

18  Handelsverband Bayern 02.12.2022 

19  Bayernwerk AG, Netzcenter Marktheidenfeld 10.11.2022 

20  Gasversorgung Unterfranken 26.10.2022 

21  Ferngas Netzgesellschaft mbH - 

22  Staatliches Bauamt - 

23  Amt für Digitalisierung, Breitband u. Vermessung, Lohr 31.10.2022 
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24  Die Autobahn GmbH des Bundes, Dienststelle WÜ 28.10.2022 

25  Deutsche Bahn AG - 

26  Bergamt Nordbayern, Regierung von Oberfranken 15.11.2022 

27  Landratsamt Main Spessart, Staatl. Schulamt 09.11.2022 

28  Kreisheimatpfleger Herr Paul Diener 09.11.2022 

29  Bund Naturschutz, Kreisgruppe Main-Spessart 17.11.2022 

30  Stadt Marktheidenfeld - 

31  MEGAL GmbH, Essen - 

32  Ruhrgas AG, Essen - 

33  Landesjagdverband Bayern, Feldkirchen - 

34  Landesfischereiverband, Oberschleißheim - 

35  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, München - 

36  Landesbund für Vogelschutz, Veitshöchheim - 

37  Bund Naturschutz, Landesgeschäftsstelle Nordbayern - 

38  Vodafone, Niederlassung Nürnberg 24.11.2022 

39  Kabel Deutschland GmbH - 

40  Reg. v. Ufr., Brand- u. Katastrophenschutz - 

41  Deutsche Telekom Technik GmbH 14.11.2022 

42  Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 02.12.2022 

43  DFS Deutsche Flugsicherung GmbH - 

44  Flugsportclub Altfeld - 

45  PLEdoc GmbH, Netzauskunft 11.11.2022 

46 Tennet TSO 27.10.2022 

47  Bundeswehr 28.10.2022 

48  Markt Kreuzwertheim 28.10.2022 
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Abwägung der vorgebrachten Einwendungen der Beteiligten Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Von den Trägern öffentlicher Belange haben sich folgende Stellen schriftlich geäußert und folgende Einwendungen, 
Anregungen und Hinweise vorgetragen: 

Nr. Träger öffentlicher Belange 
Zusammenfassung der Stellungnahme

Erläuterungen, bzw. 
Hinweise zu Maßnahmen, 
Ergänzungen im 
Bebauungsplan 

Würdigung, 
Abwägungs- und 
Beschlussvorschlag 

 1 Landratsamt Main-Spessart 

Fachbereich 
Städtebau/Bauleitplanung: 
Aus Sicht des Städtebaus wird wie folgt Stellung 
genommen: Die Erschließung über privat- 
rechtliche Grunddienstbarkeiten zu regeln ist immer noch 
bedenklich. Somit ergibt sich auch kein qualifizierter 
Bebauungsplan. 

Aus bauleitplanerischer Sicht bestehen Bedenken. 
1. Bekanntmachung:
1.1. Die Bekanntmachung löst die gesetzlich 
vorgesehene Anstoßwirkung nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 Hs. 2 BauGB nicht aus, da die Angabe/Aussage 
fehlt, dass Stellungnahmen abgegeben werden können. Ist 
in der Bekanntmachung kein Hinweis auf die Möglich- 
keit enthalten, Stellungnahmen zu erheben, so liegt ein 
wesentlicher Mangel des Planverfahrens vor, der zur 
Nichtigkeit des Bauleitplans führt (vgl. EZBK/Krautzberger, 
146. _ EL April 2022, BauGB § 3 Rn. 47).Die
Öffentlichkeitsbeteiligung muss daher wiederholt werden.
1.2. In der Bekanntmachung wird außerdem bezüglich
nicht fristgerecht abgegebener Stellungnahmen auf §12
BauGB verwiesen. Das Zitat der Rechtsvorschrift sollte bei
der Wiederholung auf § 4a Abs. 6 BauGB korrigiert werden.

2. Einfacher Bebauungsplan:
Da die Verkehrsflächen nicht im räumlichen Geltungs-
bereich des Bebauungsplans liegen, handelt es sich um
einen einfachen Bebauungsplan. Zur Vereinfachung der
Prüfung von folgenden Baugenehmigungsverfahren,
möchten wir Sie bitten in der Bezeichnung des Bebauungs-
plans aufzunehmen, dass es sich um einen einfachen
Bebauungsplan handelt.

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen und 
beachtet. 

Der Änderung des 
Bebauungsplan-
entwurfs und der 
Begründung wird 
zugestimmt. 
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Fachbereich 
Wasserrecht/Bodenschutz: 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Hofstadter Weg" 
besteht aus wasserrechtlicher und bodenschutzrechtlicher 
Sicht Einverständnis. 
 
 
Fachbereich 
Naturschutz: 
siehe Ausführungen Grünordnung von Herrn Leimeister 
 
 
Fachbereich 
Kreisbrandrat: 
Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf die 
Belange des abwehrenden Brandschutzes. Sie dient dazu, 
den evtl. notwendigen Einsatz der Feuerwehr vorzubereiten 
und seine Wirksamkeit möglichst erfolgreich zumachen. 
 
Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr: 
Die Zufahrten zu den Schutzobjekten müssen für 
Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von 10 t 
sichergestellt sein. Die Zufahrtswege müssen mit 
Fahrzeugen die eine Länge von 10 m, eine Breite von 2,5 m 
und einen Wendekreisdurchmesser von 18,5 m besitzen, 
befahren werden können. 
 
Werden Stichstraßen oder -wege mit mehr als 50 m Länge 
angelegt, ist an deren Ende ein Wendeplatz anzulegen. Der 
anzunehmende Wendekreisdurchmesser beträgt 18,5 m. 
Bei nur einspurig befahrbaren Straßen sind in Abständen 
von ca. 100 m Ausweichstellen anzulegen. 
 
Löschwasserversorgung: 
Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist sicher zu 
stellen. 
-Die erforderliche Löschwassermenge gemäß DVGW-  
 W405 muss zur Verfügung stehen. 
-Die Wasserversorgung ist gemäß den Richtlinien des  
 DVGW auszuführen. 
 
Ist die Löschwasserversorgung aus dem Hydrantennetz 
unzureichend, so ist durch andere Maßnahmen die 
Löschwasserversorgung sicherzustellen, z. B. 
Löschwasserzisternen oder Löschwasserteiche. Die 
Entnahmestellen müssen sich außerhalb des Trümmer-
schattens der Gebäude befinden. Die DIN 14 230 für 
Unterirdische Löschwasserbehälter sind zu beachten. 
Bei den Ansaugstutzen ist die DIN 14 319 zu beachten. 
Bei der Auswahl der Hydranten soll ein Verhältnis von ca. 
2/3 Unterflurhydranten zu 1/3 Überflurhydranten 
eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen und 
beachtet. 
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Angriffs und Rettungswege: 
Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden 
Geschossen muss die Rettung von Personen über zwei 
voneinander unabhängigen Rettungswegen gewährleistet 
sein (Art. 31 BayBO). Bei baulichen Anlagen ohne 
besondere Art und Nutzung und einer Bauhöhe unterhalb 
der Hochhausgrenze kann der zweite Rettungsweg auch 
über Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die 
Feuerwehr über das erforderliche Rettungsgerät (z.B. Dreh- 
leiter usw.) verfügt. 
 
Hinweis Photovoltaik: 
Bei Installation einer PVA muss eine wirksame Einrichtung 
zur Freischaltung für DC-Leitungen  
(z.B. Feuerwehrschalter) eingebaut werden. Eine 
Kennzeichnung (Gebäude, Leitungen, Sicherungskasten, 
etc.) ist anzubringen. Die Anwendungsregel “Maßnahmen 
für den DC-Bereich einer Photovoltaikanlage zum Einhalten 
der elektrischen Sicherheit im Falle einer 
Brandbekämpfung oder einer technischen Hilfeleistung 
(VDE-AR-E2100-712) ist zu beachten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen und 
beachtet. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen und 
beachtet. 
 

  2 Regionaler Planungsverband (Region 2) 
 
Der Regionale Planungsverband Würzburg hat in seiner 
Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange bereits mit 
Schreiben vom 19.03.2021 Stellung genommen. Der 
Regionale Planungsverband erhebt gegen das genannte 
Vorhaben keine Einwendungen.  
 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 

  3 Regierung von Unterfranken 
 
Die Regierung von Unterfranken als höhere 
Landesplanungsbehörde hat in ihrer Eigenschaft als Träger 
öffentlicher Belange zu dem genannten Bauleitplanentwurf 
zuletzt mit Schreiben vom 17.03.2021 Stellung genommen 
und dabei keine Einwendungen erhoben.  
 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 
 

 
Kenntnisnahme 

  4 Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern 
 

Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

Kenntnisnahme 
 

  5 WWA Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
 
zu den o.g. Planungen haben wir mit Schreiben vom 
19.03.2021 (Az. 3-4622-MSP154-7993/2021) bereits 
Stellung genommen. 
Diese Stellungnahme besitzt, soweit noch nicht 
berücksichtigt, nach wie vor Gültigkeit. 
Nachfolgende ergänzende Hinweise und Anmerkungen 
sind in der weiteren Planung zu berücksichtigen: 
 
Altablagerungen, Bodenschutz 
 
Folgende Hinweise werden abschließend und 
zusammenfassend zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Hofstadter Weg im Ortsteil Rettersheim in Bezug auf 
Bodenverunreinigungen und vorsorgenden Bodenschutz 
gegeben: 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
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Schädliche Bodenveränderungen 
Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische 
Auffälligkeiten des Bodens festgestellt wer- 
den, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 
hindeuten, ist unverzüglich die zuständige 
Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu 
benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 
BayBodSchG). 
 
Bodenschutz / Verwertung von Bodenmaterial 
Die geplante Baumaßnahme umfasst eine Eingriffsfläche 
von > 5.000 m2 (> 3000 m2 BBodSchV n.F.). Es wird daher 
empfohlen, in der Planungs- und Ausführungsphase eine 
bodenkundliche Baubegleitung einschließlich 
Bodenschutzkonzept gemäß DIN 19639 vorzu- 
sehen. 
Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in 
nutzbarem Zustand zu erhalten, und vor Vergeudung und 
Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden ist 
möglichst hochwertig nach den Vorgaben des §12 
BBodSchV zu verwerten. 
 
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens 
vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen 
sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben 
der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen. 
Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden-, 
Witterungsverhältnissen und Wassergehalten möglichst zu 
vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen 
entsprechend DIN 18915 zu treffen. 
 
Haufwerke von Oberboden und Unterboden dürfen nicht 
schädlich verdichtet und daher nicht befahren oder als 
Lagerflächen genutzt werden. 
Der belebte Oberboden und ggf. der kulturfähige 
Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, 
fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu 
schützen, und möglichst wieder einer Nutzung zuzuführen. 
 
Die Verwertung von überschüssigem Bodenmaterial sollte 
zur Vermeidung von Bauverzögerungen und Mehrkosten 
mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn 
geplant werden. Es wird empfohlen, hierfür von einem 
qualifizierten Fachbüro bereits im Vorfeld ein Boden- 
managementkonzept mit Massenbilanz (in Anlehnung an § 
6 Abs. 1 KrWG in Verb. Mit Art. 1 und 2 BayAbfG) erstellen 
zu lassen. 
 
Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. 
die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der 
Baufläche. Die materiellen Anforderungen richten sich nach 
dem jeweiligen Entsorgungsweg (z. B. § 12 BBodSchV, 
Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie 
Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ergänzenden 
Hinweise und 
Anmerkungen wurden in 
der weiteren Planung 
berücksichtigt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Änderung des 
Bebauungsplan-
entwurfs und der 
Begründung wird 
zugestimmt 
Die Hinweise werden 
zur Kenntnis 
genommen und 
beachtet. 
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  6 Wasser- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

Kenntnisnahme 

  8 Landratsamt Main-Spessart, Gesundheitsamt 
 
Mit dem Planvorhaben besteht aus gesundheitlicher und 
hygienischer Sicht Einverständnis. 
 
Aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen geht hervor, 
dass das Planungsgebiet kein festgesetztes Trinkwasser-
schutzgebiet tangiert. Aus den Planunterlagen geht hervor, 
dass ein Anschluss an die bestehende Trinkwasser-
versorgung sowie Abwasserentsorgung von Rettersheim 
vorgesehen ist. 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Bevölkerung mit 
quantitativ und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser 
versorgt werden kann. 
In dem beschriebenen Gebiet gibt es derzeit keine 
Hinweise auf Altlasten. Sollten bei Bauarbeiten Hinweise 
auf schädliche Bodenverunreinigungen vorgefunden 
werden, so sind die erforderlichen Erkundungen und 
Sanierungen mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
und dem Landratsamt Main-Spessart auf Grundlage der 
Bodenschutzgesetze abzustimmen. 
Zu den Aussagen zur Lärmimmissionsprognose empfehlen 
wir die Immissionsschutzbehörde zu hören. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen 
und beachtet. 

  9 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) 
Karlstadt 
siehe Ausführungen Grünordnung von Herrn Leimeister 
Sonstige Einwände bestehen nicht 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) 
 
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat bereits 
in den Schreiben vom 08.03.2021 und 01.09.2020 (Az.: LD-
A/A3 - G 4622) Stellung genommen. 
Darin wurde auf potentielle, negative Auswirkungen und 
Probleme hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung, 
Erschließung und Bodenordnung hingewiesen. 
 
Die vorgesehenen Regelungen über Grunddienstbarkeiten 
(Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte) stellen zwar eine 
mögliche Lösung dar, sind jedoch aus städtebaulicher, 
bodenordnerischer und eigentumsrechtlicher Sicht eine 
eher unbefriedigende Alternative. 
 
Da sich die neu geschaffenen Bauflächen in privatem 
Eigentum befinden, besteht zudem die Gefahr, dass bei 
mangelndem Eigenbedarf oder keinem Verkaufsinteresse 
neue Baulücken entstehen. 
 
Nach dem Arbeitsprogramm des Amtes für Ländliche 
Entwicklung Unterfranken ist für dieses Gebiet kein 
Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz vorgesehen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
16 
 

 
Industrie- u. Handelskammer 
 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
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17 

 
Handwerkskammer für Unterfranken 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
18 
 

 
Handelsverband Bayern 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
19 

 
Bayernwerk AG, Netzcenter Marktheidenfeld 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
20 
 

 
Gasversorgung Unterfranken 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 

 
23 

 
Amt für Digitalisierung, Breitband u. Vermessung, Lohr 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

24 Die Autobahn GmbH, Würzburg teilt mit: 
Das Plangebiet der Gemeinde Rettersheim hat einen 
Abstand von ca. 450 m zum befestigten Fahrbahnrand der 
Bundesautobahn A3. 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen vom 06.08.2020 
und 12.02.2021 und teilen Ihnen mit, dass wir die dort 
genannten Auflagen, Bedingungen und Hinweise weiterhin 
in vollem Umfang aufrechterhalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
26 

 
Bergamt Nordbayern, Regierung von Oberfranken 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
27 
 

 
Landratsamt Main Spessart, Staatl. Schulamt 
 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
28 

 
Kreisheimatpfleger Herr Paul Diener 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
29 

 
Bund Naturschutz, Kreisgruppe Main-Spessart 
siehe Ausführungen Grünordnung von Herrn Leimeister 
 

  

 
38 

 
Vodafone 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
41 

 
Deutsche Telekom Technik GmbH 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
42 

 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
45 

 
PLEdoc GmbH, Netzauskunft 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
46 

 
Tennet TSO 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
47 

 
Bundeswehr 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 
48 

 
Markt Kreuzwertheim 

 
Stellungnahme ohne 
Anmerkung 

 
Kenntnisnahme 
 

 

im Anschluß Abwägungstabelle Grünordnung Ausführungen vom Ing.-Büro Wolfgang Leimeister, 17.01.2023 


